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1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Handelsname Aceton

Hersteller / Lieferant GEFAHRSTOFFMANAGEMENT
Neue Große Bergstr. 20, D-22767 Hamburg
Telefon +49(0)40 38 90 76 90, Telefax +49(0)40 38 90 78 58

Auskunftgebender Bereich W. Henzelmann
Telefon +49(0)40 38 90 76 90
Telefax +49(0)40 38 90 78 58

Notfallauskunft Giftinformationszentrale GIZ-Nord  (nur eintragen, wenn die SDB's 
auch dort hinterlegt sind)

Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)
Lösungsmittel

2. MÖGLICHE GEFAHREN
Einstufung
F; R11
Xi; R36

R-Sätze
11 Leichtentzündlich.
36 Reizt die Augen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
CAS-Nr. 67-64-1 Aceton
EG-Nr. 200-662-2
INDEX-Nr. 606-001-00-8
Einstufung F R11; Xi R36; R66; R67

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
Für Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten.
Sofort Arzt hinzuziehen.
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5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG
Geeignete Löschmittel
alkoholbeständiger Schaum
Trockenlöschmittel
Kohlendioxid

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende 
Gase
Brandgase von organischen Materialien sind grundsätzlich als Atmungsgifte einzustufen.
Bei Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO2)
Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Lösch-, Rettungs- und Aufräumungsarbeiten unter Einwirkung von Brand- oder Schwelgasen dürfen nur mit schwerem 
Atemschutz durchgeführt werden.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Sonstige Hinweise
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften 
entsorgt werden.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Persönliche Schutzkleidung verwenden.
Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
Ausbreitung des Gases besonders am Boden (schwerer als Luft) und in Windrichtung beachten.

Umweltschutzmaßnahmen
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.

Verfahren zur Reinigung
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmässig entsorgen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG
Hinweise zum sicheren Umgang
Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft).
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Die schweren Dämpfe können eine beträchtliche Entfernung zu einer Zündquelle überbrücken.
Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Anforderung an Lagerräume und Behälter
In Originalverpackung dicht geschlossen halten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Bei +15 bis +25 °C lagern.
Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
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3ALagerklasse

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen
Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ml/m3] Spitzenb. Bemerkung

67-64-1 Aceton 8 Stunden 1200 500 2(I) DFG

Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte (91/322/EWG, 2000/39/EG oder 2006/15/EG)

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Bemerkung

67-64-1 Aceton 8 Stunden 1210 500
Atemschutz
Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Atemschutz bei hohen Konzentrationen.
Kurzzeitig Filtergerät, Filter AX, sonst umluftunabhängiges Atemschutzgerät.

Handschutz
Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstärke]: Butylkatschuk; 0,7mm;
 480min; 60min; z.B. "Butoject 898" der Firma KCL; Email: Vertrieb@kcl.de .
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich 
daraus ergebenden Norm EN374 genügen.

Augenschutz
dicht schliessende Schutzbrille

Körperschutz
Schutzkleidung

Allgemeine Schutzmaßnahmen
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Hygienemaßnahmen
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Nach der Arbeit und vor Pausen Hände und Gesicht reinigen.
Die allgemeinen arbeitshygienischen Vorschriften beachten (s. Kapitel 15).

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
Form
Flüssigkeit

Farbe
farblos

Geruch
fruchtartig

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

pH-Wert im Lieferzustand 5 - 6 20 °C 395 g/l in Wasser

Siedetemperatur 56,2 °C

Schmelztemperatur -95,4 °C

Flammpunkt < -20 °C

Zündtemperatur 465 °C
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Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

Untere Explosionsgrenze 2,6 Vol-%

Obere Explosionsgrenze 13 Vol-%

Dampfdruck 233 hPa 20 °C

Dichte 0,79 g/cm3

Löslichkeit in Wasser leicht löslich

Verteilungskoeffizient 
(log POW)

-0,24 20 °C expeminentell

Viskosität 1 dynamisch 0,32 mPa*s 20 °C

Explosionsgefahr
Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf -/Luftgemische möglich.

Weitere Angaben
Dämpfe sind schwerer als Luft.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT
Zu vermeidende Bedingungen
Entwicklung von leicht entzündlichen Gasen/Dämpfen.
Ungereinigte Leergebinde können Produktgase enthalten, die mit Luft explosive Gemische bilden.

Zu vermeidende Stoffe
Alkalihydroxide, Halogene, Halogenkohlenwasserstoffe / Alkalihydroxide, Halogen-Halogenverbindungen, 
Oxidationsmittel, Alkalimetalle, Nitrosylverbindungen, Metalle, Ethanolamin.

Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Akute Toxizität/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung

Sensibilisierung 
Haut

nicht sensibilisierend

Erfahrungen aus der Praxis
Häufiger und länger andauernder Hautkontakt kann die Haut entfetten und austrocknen, was zu Hautbeschwerden und -
entzündungen (Dermatitis) führen kann.
Häufiger und/oder langandauernder Kontakt kann zu Hautreizung führen.

Allgemeine Bemerkungen
Das Produkt ist mit der bei Chemikalien üblichen Vorsicht zu handhaben.



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 (REACH)
Druckdatum 13.12.2007
Überarbeitet 13.12.2007
Aceton

Seite 5/6

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Allgemeine Hinweise
Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt und zu erwarten.
Das Produkt darf nicht in das Grundwasser oder in Oberflächengewässer gelangen.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Empfehlung für das Produkt
Es liegen keine einheitlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Chemikalien bzw. Reststoffen in den Mitgliedstaaten 
der EU vor. In Deutschland ist durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG) das Verwertungsgebot 
festgeschrieben.
Dementsprechend sind "Abfälle zur Verwertung" und "Abfälle zur Beseitigung" zu unterscheiden. Besonderheiten - 
insbesonders bei der Anlieferung - werden darüber hinaus auch durch die Bundesländer geregelt.

Empfehlung für die Verpackung
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfohlenes Reinigungsmittel
Wasser

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT
Landtransport ADR/RID (GGVSE)
UN 1090 ACETON, 3, II
Seeschiffstransport IMDG (GGVSee)
UN 1090 ACETONE, 3, II
Lufttransport ICAO/IATA-DGR
UN 1090 Acetone, 3, II

15. RECHTSVORSCHRIFTEN
Hinweise zur Kennzeichnung
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
EG-Kennzeichnung

Kennzeichnung
F Leichtentzündlich
Xi Reizend

R-Sätze
11 Leichtentzündlich.
36 Reizt die Augen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze
16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.
Die nationalen Gesetze betreffend Beschäftigungsbeschränkung sind zu beachten.
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Wassergefährdungsklasse 1 VwVwS Anhang 2
schwach wassergefährdende Stoffe

16. SONSTIGE ANGABEN
Empfohlene Verwendung und Beschränkungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze bezüglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die 
zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des 
beschriebenen Produktes dar.

Quellen der wichtigsten Daten
Umweltbundesamt Berlin ( Wassergefährdungsklassen)

Wortlaut der in Kapitel 3 angegebenen R-Sätze (Nicht Einstufung der Zubereitung!)

R 11 Leichtentzündlich.
R 36 Reizt die Augen.
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.


